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0 Auf den Zieltag muß der Auszug beginnen , und dieſer
längſtens in drei Tagen beendigt ſeyn .

5) Für die Reinigung des Logis wird , je nach ſeiner Größe , 1
bis längſtens 4 Tage geſtattet .

6 Wer muthwillig den Zug aufhält , wird , vorbehaltlich der
geeigneten Entſchädigungsklagen , beſtraft .

7) Durch Reparaturen ꝛc. darf der Zug nicht im Geringſten
aufgehalten werden .

8) Nur in dem Fall kann der Zug , ebenfalls unter Vorbehaltder Entſchädigungsanſprüche , verſchoben werden , wenn ein Kranker
nicht ohne Lebensgefahr weiter gebracht werden könnte . Es mußdies aber ärztlich erwieſen ſeyn .

9) Wer ein monatlich vermiethetes Logis in Quartalmiethe
gibt , iſt für die Räumung auf den Quartaltag verantwortlich .

10 ) Entſchädigungen hat der Miether nur dann anzuſprechen:
a) wenn das Logis aus Schuld des Quartiergebers nicht zur

gehörigen Zeit bezogen werden kann ;
b) wenn ein Monatsmiether vor dem Monatsziel die Woh⸗

nung verlaſſen muß ;
e) wenn das Logis nicht in allen Theilen fertig und ausge⸗trocknet iſt .

Desfallſige Beſchwerden und Klagen entſcheidet das Bürger⸗meiſteramt in den Gränzen ſeiner Competenz als erſte Inſtanz .
Jeder Miethseinzug muß von dem Hauseigenthümer binnen

den drei erſten Tagen des Einzugs der Polizei angezeigt werden .

XVI . Feier der Sonn⸗ und Feiertage .
Während des vor - und nachmittägigen Gottesdienſtes von 9 bis

11 Uhr und von 2 bis 3 Uhr darf
1) in den Wirthshäuſern nur eine ſtille Bewirthung ſtattfinden ,in keinem Fall aber geſpielt werden .
2) Die Kaufläden müſſen geſchloſſen ſeyn .
3) Waaren dürfen weder ausgeſtellt , ausgetragen , ausgeführt

noch ſonſt feilgeboten werden .
4) Die Gewerbsleute haben ſich der öffentlichen , Geräuſch oder

Lärmen verurſachenden Arbeiten zu enthalten.
XVIIl . Sicherheit und Reinlichkeit auſſer den T horen

betreffend .

1) Die Regel iſt auch hier , daß Niemand öffentliche Wege ver⸗
unſtalte , verunreinige , oder etwas darauf ablade und deren Fußwege
befahre oder bereite .

2) Die Beſitzer von Gärten dürfen weder Steine , Schutt noch
ſonſtigen Unrath auf die Straße werfen .

3) Dünger , oder was ſonſt in die Gärten verbracht wird , aberauf der Straße abgeladen werden muß , muß ſogleich in dieſelbengeſchafft und die Straße gereinigt werden .
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